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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.11.1984

Norm

MRG §15 Abs1

MRG §37 Abs1

Rechtssatz

Die angestrebte Sachentscheidung auf Aufspaltung des Pauschalmietzinses in Hauptmietzins, anteilige Betriebskosten

und ö7entliche Abgaben ist im materiellrechtlichen Normenbestand des MRG nicht begründet und ihre Verfolgung im

außerstreitigen Verfahren gemäß § 37 MRG nicht zulässig.
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